
grund einer irgendwie gearteten Fahrunsicherheit des B. Eine solche ist – unabhängig davon,
dass er keine Fahrerlaubnis besitzt – aus dem Sachverhalt auch nicht ersichtlich.

Hinweis: Eine aA ist vertretbar.

3. Demnach hat A sich nicht eines mittäterschaftlich begangenen unerlaubten Entfernens vom
Unfallort strafbar gemacht.
III. A könnte jedoch gemäß §§ 142 I Nr. 1, 27 StGB der Beihilfe zum unerlaubten Entfernen
vom Unfallort schuldig sein.
1. Eine diesbezügliche vorsätzliche rechtswidrige Haupttat ist gegeben (s. oben).
2. Weiter müsste A auch Hilfe geleistet haben. Als solche kommt sowohl die psychische als
auch die physische Hilfeleistung in Betracht. Vorliegend hat A zumindest die Billigung der
Unfallflucht des A kundgetan. Folglich liegt Hilfeleisten in Form der psychischen Beihilfe
vor.
3. A handelte weiter vorsätzlich sowohl in Bezug auf die Haupttat als auch das Hilfeleisten.
4. Die Tat geschah rechtswidrig und schuldhaft.
5. A hat sich mithin einer Beihilfe zum unerlaubten Entfernen vom Unfallort gem. § 142 I
Nr. 1, 27 StGB strafbar gemacht.

C. SCHLUSSBETRACHTUNGEN
Damit bin ich am Ende meines Vortrages angekommen. Ich fasse zusammen: A hat sich eines
unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafbar gemacht. B ist der Beihilfe zum unerlaubten
Entfernen vom Unfallort schuldig.
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& SACHVERHALT
Weil sich immer mehr Menschen von der Politik abwenden, entscheidet die Bundesregierung
ein „Demokratieförderungsgesetz“ (DemfG) zu erlassen, das der „Stimme des Volkes“ mehr
Gehör verschaffen und den Bundestag berechtigen soll, zu den Gesetzgebungsvorhaben des
Bundes eine „Volksbefragung“ durchzuführen, deren Ergebnis für ihn jedoch unverbindlich
ist. Um dem Anschein entgegenzuwirken, dass es sich bei dem DemfG um eine Demokrati-
sierung „von oben“ handelt, reicht die Bundesregierung den Gesetzesentwurf heimlich an die
Regierungsfraktionen weiter, die ihn aus voller Überzeugung gerne als „gemeinsame Vorlage
der beiden Regierungsfraktionen“ in den Bundestag einbringen.

Nachdem zuvor keine Änderungsanträge gestellt wurden, beschließt der Bundestag das
Änderungsgesetz am 1.2. in 2. Lesung mit 20 Ja- und 15 Nein-Stimmen bei 30 Enthaltungen.
Eine Feststellung der Beschlussunfähigkeit erfolgt nicht. Nachdem der Bundestagspräsident
die Annahme des DemfG festgestellt hat, leitet er dieses an den Bundesrat weiter, der einen
Monat später den Beschluss fasst, die Zustimmung zum DemfG zu verweigern. Obwohl
Bundespräsident B dies bekannt ist, fertigt er das DemfG nach der Gegenzeichnung durch
den Bundesinnenminister am Tag nach dem Beschluss des Bundesrates aus. Es wird ord-
nungsgemäß im Bundesgesetzblatt verkündet und soll am 1.10. in Kraft treten.

Nun kommen der Bundeskanzlerin Zweifel: Sie fürchtet nicht nur, dass sich die Abge-
ordneten an das Ergebnis solcher „Volksbefragungen“ gebunden fühlen könnten, sondern

* Der Verfasser ist am Institut für Kirchenrecht von Prof. Dr. Christian Hillgruber an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität in Bonn tätig. Der vorliegende Fall wurde dort im WS 2016/2017 als Zwischenprüfungsklausur zur Vorlesung
Staatsrecht I gestellt. Zusätzlich wurden folgende Fragen gestellt: 1. Was versteht man unter dem konstruktiven Misstrauens-
votum des Bundestages? 2. Was versteht man unter Gewaltenteilung? Ist im GG eine strikte Gewaltentrennung geregelt? Die
Gewichtung von methodischer Falllösung zum Fragenteil betrug 70:30. Der Notendurchschnitt lag bei 302 Teilnehmern bei 5,3
Punkten. Ein „Prädikat“ erzielten 12,2% der Bearbeiter (davon 1,6% die Note „gut“), und die Durchfallquote betrug 34,8%.

Beihilfe zum unerlaubten
Entfernen vom Unfallort
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hält Plebiszite mit einer repräsentativen Demokratie für unvereinbar. Zudem seien „Volks-
befragungen“ im Gesetzgebungsverfahren nicht vorgesehen, weshalb diese auch nicht ein-
fach-gesetzlich geregelt werden könnten. Außerdem hätten nur 20 der 65 anwesenden Abge-
ordneten für das DemfG votiert, sodass dieses nicht die erforderliche Mehrheit erhalten
habe.

Auf der Kabinettssitzung am 27.2. bringt sie daher eine Beschlussvorlage ein, die sie
namens der Bundesregierung ermächtigt, das BVerfG anzurufen und so das DemfG zu
stoppen. Ihre Minister teilen ihre Bedenken jedoch nicht. Sie meinen, dass ein Antrag bereits
unzulässig sei, weil man nicht erst im Bundestag – was zutrifft – geschlossen für das DemfG
stimmen könne, um es dann vor dem BVerfG anzugreifen; dies sei widersprüchlich. Davon
abgesehen schränke eine „Volksbefragung“ die Handlungsfreiheit der Abgeordneten aber
auch nicht ein; auch zukünftig seien sie nur ihrem Gewissen unterworfen; der Druck, der hier
entstehe, sei kaum größer als der von Medien- und Lobbyvertretern. Schon wegen des
bestehenden Fraktionszwangs sei daher im politischen Alltag nicht damit zu rechnen, dass
sich die Abgeordneten von den Ergebnissen maßgeblich beeinflussen ließen.

Da das Kabinett die Beschlussvorlage ablehnt, erklärt die Bundeskanzlerin die Angelegen-
heit „zur Chefsache“. Noch taggleich beantragt sie – schriftlich und hinreichend begründet –
im Namen der Bundesregierung die Überprüfung des DemfG durch das BVerfG.

Prüfen Sie (ggf. hilfsgutachterlich), ob der Antrag Erfolg haben wird. Ein Antrag nach § 32 BVerfGG ist
nicht zu erörtern.

& LÖSUNG
Der Antrag der Bundesregierung auf Durchführung eines abstrakten Normenkontrollverfah-
rens hat Erfolg, soweit er zulässig und begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT DES ANTRAGS

I. Zuständigkeit
Das BVerfG ist gemäß Art. 93 I Nr. 2 GG, § 13 Nr. 6 BVerfGG für abstrakte Normen-
kontrollen zuständig.

II. Antragsberechtigung
Fraglich ist, ob der Antragsteller antragsberechtigt ist. Nach Art. 93 I Nr. 2 GG, §§ 13 Nr. 6,
76 I BVerfGG können die Bundesregierung, eine Landesregierung oder ein Viertel der Mit-
glieder des Bundestages einen Antrag auf Einleitung eines abstrakten Normenkontrollver-
fahrens stellen. Im vorliegenden Fall könnte fraglich sein, ob die vorliegend als Antragstellerin
auftretende Bundesregierung tatsächlich einen solchen Antrag gestellt hat. Voraussetzung
dafür wäre gemäß §§ 15 I lit. e, 24 II GO-BReg, dass die Mitglieder der Bundesregierung
durch Mehrheitsentscheid einen entsprechenden Kabinettsbeschluss gefasst haben. Dies ist
jedoch nicht der Fall. Denn die Mehrheit hat den von der Bundeskanzlerin eingebrachten
Antrag abgelehnt.

Damit könnte sich die Antragsberechtigung allenfalls daraus ergeben, dass die Bundeskanz-
lerin die Angelegenheit zur „Chefsache“ erklärt und somit von der Ausübung ihrer Richt-
linienkompetenz Gebrauch gemacht hat. Voraussetzung dafür wäre jedoch, dass sie sich mit
ihrer Richtlinienkompetenz überhaupt über den Kabinettsbeschluss hinwegsetzen durfte.
Dies wird – angesichts des klaren Wortlautes von Art. 93 I Nr. 2 GG und § 76 I BVerfGG –
abgelehnt. Denn das Antragsrecht wird nie von einem einzelnen Organwalter, sondern in
allen Alternativen durch Kollegialorgane ausgeübt. Die Vorschrift ist somit restriktiv dahin-
gehend auszulegen, dass der Nachweis der Antragsberechtigung stets einen (Mehrheits-)
Beschluss des Kollegialorgans erfordert (vgl. Hillgruber/Goos/Hillgruber, Verfassungspro-
zessrecht, 4. Aufl. 2015, Rn. 499). Einen solchen Beschluss kann die Bundeskanzlerin durch
Ausübung ihrer Richtlinienkompetenz jedoch nicht herbeiführen. Denn diese gestattet ihr
lediglich Ressort-, nicht aber Kabinettsentscheidungen an sich zu ziehen (vgl. v. Mangoldt/
Klein/Starck/Voßkuhle, GG, 6. Aufl. 2010, GG Art. 93 Rn. 120; Lechner/Zuck, BVerfGG,
6. Aufl. 2011, BVerfGG § 76 Rn. 5; Benda/Klein/Klein, Verfassungsprozessrecht, 3. Aufl.
2012, Rn. 666m. Fn. 26; Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge/Rozek, BVerfGG, 49. EL
2016, BVerfGG § 76 Rn. 9; aA Stern, Staatsrecht II, 1980, 312; BK-GG/Stern, Bonner
Kommentar zum GG, 135. EL 2008, Art. 93 Rn. 211).

Somit ist der Antragwegen fehlender Antragsberechtigung unzulässig (vgl.Maunz/Schmidt-
Bleibtreu/Klein/Bethge/Rozek, 49. EL 2016, BVerfGG § 76 Rn. 9; BeckOKBVerfGG/Kar-
penstein, Beck’scher Online-Kommentar BVerfGG, 1. Ed. 1.11.2016, § 76 Rn. 6; Benda/Klein/
KleinVerfProzR, 3. Aufl. 2012, Rn. 666; BK-GG/Stern, 135. EL 2008, Art. 93 Rn. 211), sodass
hilfsgutachterlichweiter zuprüfen ist.

Kabinettsbeschluss als
verfahrenseinleitender

Antrag

Antragsberechtigung kraft
Richtlinienkompetenz?

Ressort- vs.
Kabinettsentscheidung
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